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40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §56;

BauO Wr §15 Abs1 Z3;

BauO Wr §58;

1. AVG § 56 heute

2. AVG § 56 gültig ab 01.01.1999 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

3. AVG § 56 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.1998

Rechtssatz

Grundsätzlich kann die Zustimmung des Grundeigentümers (zur Grundabteilung) durch eine gerichtliche Entscheidung

ersetzt werden. Dies kann hier allerdings nicht gelten, da der Rückstellungsanspruch gemäß § 58 Wr BauO öAentlich-

rechtlicher Natur ist und über ihn nicht die ordentlichen Gerichte zu beCnden haben. Die Frage, ob ein

Rückstellungsanspruch besteht (und damit eine VerpDichtung zur Zustimmung zur entsprechenden Grundabteilung

gegeben ist), kann aber, zumal kein anderes Verfahren zur Rückstellung als ein Abteilungsverfahren im Gesetz

vorgesehen ist, Gegenstand eines Feststellungsbescheides sein, der damit ein notwendiges Mittel zur

zweckentsprechenden Rechtsverfolgung darstellt.Grundsätzlich kann die Zustimmung des Grundeigentümers (zur

Grundabteilung) durch eine gerichtliche Entscheidung ersetzt werden. Dies kann hier allerdings nicht gelten, da der

Rückstellungsanspruch gemäß Paragraph 58, Wr BauO öAentlich-rechtlicher Natur ist und über ihn nicht die

ordentlichen Gerichte zu beCnden haben. Die Frage, ob ein Rückstellungsanspruch besteht (und damit eine

VerpDichtung zur Zustimmung zur entsprechenden Grundabteilung gegeben ist), kann aber, zumal kein anderes

Verfahren zur Rückstellung als ein Abteilungsverfahren im Gesetz vorgesehen ist, Gegenstand eines

Feststellungsbescheides sein, der damit ein notwendiges Mittel zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung darstellt.
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